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Flächennutzungsplan
34. Änderung

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan wirksame Fassung Planzeichung 34. Änderung

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 16.02.2021 die Aufstellung der 34. Änderung des Flächennutzungs-
planes beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß §2 Abs. 1 BauGB am 05.07.2021 ortsüblich bekannt gemacht.
Schladen,  ___________

_______________________
Bürgermeister

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte (Maßstab 1:1000)
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsichen Vermessungs und Katasterverwaltung

(c) 2019 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 
Regionaldirektion Braunschweig

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters (Stand vom Mai 2019).
Wolfenbüttel, ___________

_______________________
(Amtl. Vermessungsstelle)

Planverfasser
Der Entwurf der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von:

Conterra Planungsgesellschaft mbH
Karsten-Balder-Stieg 9
38640 Goslar

Goslar, ___________

_______________________
Planverfasser

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 02.02.2022 dem Entwurf der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes
und der Begründung zugestimmt, und die öffentliche Auslegung gemäß §3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 08.02.2022 ortsüblich bekannt gemacht.
Der Entwurf der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung haben vom 17.02.2022 bis 22.03.2022 gemäß §3 Abs. 2
BauGB öffentlich ausgelegen.

Schladen, ___________

_______________________
Bürgermeister

Feststellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde hat nach Prüfung aller im Aufstellungsverfahren vorgebrachten Stellungnahmen, Bedenken, Anregungen und
Hinweise die 34. Änderung des Flächennutzungsplans mit Begründung in seiner Sitzung am __________ beschlossen.

Schladen, ___________

_______________________
Bürgermeister

Genehmigung
Die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schladen-Werla ist mit Verfügung (Az.:_________) vom heutigen Tage unter
Auflagen / mit Maßgaben / mit Ausnahme der durch ______________ kenntlich gemachten Teile gemäß §6 BauGB genehmigt.

Wolfenbüttel, ___________

_______________________
Landkreis Wolfenbüttel

Bekanntmachung und Wirksamwerden
Die Erteilung der Genehmigung der 34. Änderung des Flächennutzungsplans ist gem. § 6 Abs. 5 BauGB am ___________ ortsüblich/ im
Amtsblatt Nr. ___ für den Landkreis Wolfenbüttel bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist ein Hinweis gem. § 215 Abs. 2
BauGB erfolgt.
Die 34. Änderung des Flächennutzungsplans ist damit am __________ wirksam geworden.

Schladen, ___________

_______________________
Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes von Vorschriften gemäß §214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB beim Zustandekommen der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Schladen, ___________

_______________________
Bürgermeister

Beglaubigung
Es wird festgestellt und hiermit beglaubigt, dass die Abschrift die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes mit der vorgelegten Urschrift
übereinstimmt.

Schladen, ___________

_______________________
Bürgermeister

Hinweis:
Aus der umliegenden Flächenbewirtschaftung sowie von der Bewirtschaftung des Hühnerhaltenden Betriebes entstehen Emissionen
in Form von Stäuben, Lärm und Gerüchen entstehen, die in das Plangebiet hineinreichen können. Diese Emissionen können auch an
Sonn- und Feiertagen sowie zur nächtlichen Ruhezeit auftreten und sind von der künftigen Anwohnerschaft als ortsüblich
hinzunehmen.


